
Mit der Aktiengesellschaft nach liechtensteinischem

Recht steht Ihnen eine juristische Person mit eigener

Firma, einem bestimmten Zweck und einem in Aktien

aufgeteilten Kapital zur Verfügung.

■ Die Aktiengesellschaft können Sie sich für sämtliche

wirtschaftlichen Zwecke, vor allem für aktive

internationale Handelsgeschäfte und für Konzern-

strukturen, zu Nutze machen 

■ Die liechtensteinische Aktiengesellschaft ist EU-

harmonisiert, d.h. es liegt EU-Richtlinienkon-

formität vor

Die Vorteile der Aktiengesellschaft nach liech-

tensteinischem Recht:

■ Weltweit verbreiteter Rechtsträger

■ EU-harmonisiert (Richtlinienkonformität)

■ Effizientes Instrument für aktive internationale

Handelsgeschäfte und Konzernstrukturen

■ Einfache Übertragung der verbrieften

Beteiligungsrechte

■ Diskretion

Die Aktiengesellschaft (AG) 
nach liechtensteinischem Recht

Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)

Seit Ende 2005 steht im Fürstentum Liechtenstein

(Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes EWR)

auch die SE zur Verfügung. Neben der gemeinschaft-

lichen Rechtsgrundlage kommen die Ausführungsbe-

stimmungen der Mitgliedstaaten und ergänzend das

jeweilige nationale Gesellschaftsrecht zur Anwendung.

Die SE stellt eine Option für grenzüberschreitend tätige

Gesellschaften dar, sich in der Rechtsform einer SE

zusammen zu schliessen. Bisher waren solche Gesell-

schaften nach den jeweiligen nationalen Regelungen

zu errichten.

Kontakt

LGT Treuhand AG

Städtle 28 · FL-9490 Vaduz

Tel. +423 235 27 27 

Fax +423 235 27 15

www.lgt.com


